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.V«

rner Schulbk
Neunter Jahrgang.

Bern Tamstag den 22. April. 1d>76.

Tiijes w'öchmttich einmal, je samstags, erscheinende Blatt kostet jranko durch die ganze Schweiz jährlich Fr. 5. Lt>, halbjährlich Fr. Ä. — Bellellungen
iicbmcu alle Pesiämler an, außerdem die Expedition und die Redaktion. — Einrückungogebühr: Tie zweispaltige Peritzcile oder deren Raum lo ^t.

Zur Schulreform in Bern.

r>.

Dem in vorletzter Rnntiner mitgetheilten Gesetzcsentwurf der
bernischen Erzichungsdireknou fügen wir mm znr weitcrn Orien-
tirung in der Sachlage auch den Wortlaut der Beschlüsse bei,
welche der Große Stadtrath Berns der Einwohnergeweinde
vorlegen mit großer Majorität beschlossen hat, nämlich:

1) Die Gemeinde erklärt sich bereit, ans Ostern 1880
die städtische Realschule in ein Realgymnasium mit vorbereiten-
dem Unterricht und mit Ausbau in humanistischer, technischer
und merkantiler Richtung umzuwandeln. Gleichzeitig wird die
Gewerbeschule mit abschließendem Unterricht organisirt. Der
Ausbau der bisherigen städtischen Mädchenschule wird beibehalten.

Dreier Beschluß wird jedoch nur unter dem auSdrück-
lichen Vorbehalte gesaßt: -

dan der Staat für sämmtliche Sekundärschulen der Ge-
meinde i Realgymnasium, Gewerbeschule und städtische
Mädchenschule) die Halste der tzehrerbesoldungen über-
nehme:
daß die Schnlkoimnissioncn gemäß H 111, Ziff. 2 des

Gesetzes über die Organisation des Schulwesens von der
ErziehungSdirellion und dem Gemeinderalhe der Stadt
Bern nach dem Verhältniß der bcidseitigen tzeistnngen an
die verschiedeneu schulen mit Inbegriff der Zinse der
in den schulgcbändcn liegenden Kapitalien bestellt werden;
daä diesen Schulkommissionen die Wahl sämmtlicher schul-
Vorsteher und tzehrer unter Vorbehalt der Bestätigung
durch den Regicrnngsrath zukomme. Für die Wahl der

Präsidenten der Schnlkommissioucn ist letzteren eine mög-
liehst selbstständige Stellung einzuräumen;

>1. daß der Gemeinde gestattet werde, zur Vorbereitung aus
ihre höhern Schnlanstallen Elementarschulen beizubehalten,
bis zu dem Zeitvnnktc, wo die städtischen Primärschulen
diese Ausgabe vollständig erfüllen können.

.'!) Der Gemeinderach wird beauftragt, auf diesen Grund-
lagen eine neue Schulorganisation zu entwerfen mid dieselbe
nebst den Plänen und Devisen für die neuen schulgebünde der

Eimvohnergcmeiiidc zur Genehmigung vorzulegen. — —
Es will uns scheinen, daß diese Beschlüsse von einem

Entgegenkommen von Seite der Stadt Bern wenig merken
lassen, dagegen mit ziemlicher Starrheit an der bisherigen Ans-
nahmsstellmig bezüglich der besondern Elementarschulen und der
tzchrerwahlen festhalten und mir daS zugeben, daß der Staat
die Halste der tzehrcrbesoldnngen zahlen darf. Ans diesem Boden
ist ein Ausgleich nicht möglich und wird der Staat gut thun,
sich wohl zu prüfen, ob nicht die Concession bezüglich der tzehrer-
Wahlen wieder zurückzunehmen sei, und zwar um so mehr, da
diesen tzehrerwahlen eine um so größere Bedeutung zukommt,

0.

rückuagogebühr

als das Mittelschulwesen nach der GcsetzeSvorlagc nicht bloß die

Progymuasial-, sondern auch die Gymnasialschnlstuse umfaßt,
also bis an Universität und Polytechnikum hinaufreicht.

In keiner Weise aber wird der Staat die besonderen

Elementarschulen weiter toieriren können und nicbt „von Neuem

gesetzlich bestätigen wollen, was grundsätzlich unzulässig ist."
„Zu dieser Bemerkimg, sagt Kummer in seiner Breochüre,

veranlaßt uns namentlich der Vorschlag, daß der Gemeinde ge-

stattet werden solle, „zur Vorbereitung ans ihre höheren Sclml-
anstalten Elementarschulen beizubehalten bis zu dem Zeitpunkte,
wo die städtischen Primärschulen diese Aufgabe vollständig er-
füllen können." Wenn damit bloß eine kurze Uebergangszeit

gemeint ist, welche auch vollständig genügt, so braucht sie gar
nicht besonders einbednngen zu werden, da die ganze Reform
einer solchen bedarf. Da aber der Gcmeindcrath im gleichen

Athemzuge mit diesem Vorschlage von ^theoretischer Anschauung",
„praktischen Schwierigkeiten", „thatsächlichen Verhältnissen",
„Wünschen und Bedürfnissen eines Theils miserer Einwohner-
schaft", „Befugnissen der Gemeinde", „willkürlicher Verletzung"
spricht, so besorgen wir, es sollen diese Elementarschulen, und

zwar nicht bloß für das Gymnasium, sondern in ihrem ganzen
bisherigen Bestände, und damit die Ausscheidung der Hablichercn
von den Aermcrn und der Nichtanschluß der yöhern Schulen
an die Primärschulen aus ein neues Menschenalter bestätigt
werden.

„Ist daS nicht die uns bereits bekannte Sprache des

Stadtschnlrathes von Zürich gegenüber dem Großen Rathe, als
dieser im Jahr 185i.> den Fortbestand der hoher» Bürgerschulen
dieser Stadt dem Ermessen des Erziclymgsrathes unterstellte!
Der Stadtschulrath wehrte sich im Rainen des „geschichtlichen

SachverhaltS", der „sozialen Verhältnisse eines größern Gemein-
wesenS, insbesondere eines städtischen", der „Manigsaltigkeil in
der Einheit", gegen das „plötzliche und gewaltsame Abbrechen
der Entwicklung", gegen die „Uniformen", gegen „Zerrüttung"
des städtischen Schulwesens :c.

„WaS that aber die Gemeinde Zürich im März 18iü'»?
Die Kinder der höhern Primärschulen waren doppelt so zahl-
reich als diejenigen der untern Gcmeiàschule, somit wohl auch
die stimmfähigen Väter derselben; sie hätten es ganz in ihrer
Gewalt gehabt, eine Petiton zn Gunsten der höhern Elementar-
schulen beschließen zu lassen. Die Gemeinde aber erklärte mit
großer Mehrheit:

„„In der Stadt Zürich besteht fortan, wie in allen andern
Gemeinden des Kantons, nur noch Eine, die Kinder aller Volks-
klaffen umfassende Primärschule. Zn diesem Ende werden die
beiden Schulanstalten, in welche die Primärschule der Stadt
Zürich bis anhin zerfiel, nämlich die städtische Knaben- und
Mädchenschule und die Gemeindeschnle, in Eine Primärschule
verschmolzen."
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„Der Schulfond der höhern Knabenprimarschnle, im Be-
trage von einer halben Million, lvnrde damit Gemeingut für
alle Primärschulen.

„lind warum wollten die Znrcherherren die reichen und
die armen Kinder so lange, als mit der spätern Berufsbildung
nur irgend verträglich ist, zusammengeschnlt wissen? Weil ihnen
graute vor der zunehmenden Entfremdung der Stände im Staate
des allgemeinen Stimmrechts! Weil sie für ihre Kinder eine

Gefahr darin sahen, wenn ihnen ohne ihr Perdienst durch den

bloßen Reichthum, den nnsichern, ein höherer Rang in der Ge-
sellschasr angewiesen wurde, eine sittliche Gefahr für das arme
Kind, das ohne seine Schuld sich zn einer tieferen Stellung
yerabgcdrückt sieht! Weil in dem Znsammenlernen und Zu-
sammenspielen von Reich und Arm wieder in Beiden das ge-

meinsamc Menschliche pun Ausdrucke kommt, welches der Bor-
uehmere bewähren muß, mit zn gelten, dem Armen zur Geltung
verhilft ohne vornehme Geburt. Ist's nicht eine alte Klage in
Bern, die reichen Kinder wollten nichts lernen, sich keiner

Drdnung sagen? Laßt sie mit den sozial tiefer Stehenden um
den obersten Sitz ringen, erlaubt dem Geringen diesen Wett-
kämpft es wird bald mit Beiden besser stehen! Es werden

nicht mehr die höhern Stände die untern als sehr verdorben
ansehen, und letztere umgekehrt s!); mau wird, einmal neben

einander gestellt, seine Ehre zn behaupten suchen, man wird sie

verdienen, und man wird einander achten.

„Zu keinem andern Kantone der Schweiz bestehen von
Gemeinde- oder Staatswegen neben den Primärschulen höhere
Elementarschulen, als in einigen Städten des Kantons Bern.
Thun hac vor einigen Iahren seine höhere bürgerliche Elementar-
schule abgeschafft und Gymnasium und Mädchenseknndarschnle
den Kindern ans der Volksschule geöffnet, daher des Volkes

Dpserwilligkeit für die höhern Schulen und der Reichern für
die Volksschule; Biel zeigt sich bereit, dasselbe zu thun. Wollen
nun wirklich Bern und Bnrgdorf als letzte Mohikaner vor
dem Großen Rathe erscheinen mit der Behauptung, ihre Primär-
schulen aliein genügten noch nicht als Vorbereitungsanstalten
für Sekundärschule und Proghmnasinm?

„Auch bezüglich der höhern Schulen müssen wir nnS darüber
klar werden, was wir wollen. Mail ist darin einverstanden, daß

ans öffentlichen Geineindcmiiteln nicht Privatschnlen zu unter-
stützen seien, ferner daß die bestehenden städtischen Sekundär-

schulen unter das Scknndarschnlgesetz treten. Aber werden diese

nach dem Eingehen der ans zwei starken Abtheilungen bestehen-

den Kantonsschnle genügen können auch nur für den bisherigen
Bedarf? Und vollends, wenn die Primärschule zum Anschluß

an die höhern Schulen eingerichtet sein wird und der Zndrang
zu den höhern Tchnlen anwächst? Sie Gemeinde wird für alle

fähigen Bewerber Raum schaffen müssen und darf nicht die

Einen aufnehmen, die Andern Privatschnlen zuweisen; sie darf
nicht durch Platzmangel zur Gründung von Privatschnlen
zwingen: sie sollte die Schulen, welche ans Platzmangel in den

städtischen Schalen entstanden sind und in die verschiedenartigsten

Richtungen anscinanderzngchen drohen, dem GesammtorganiS-
mns einzuverleiben trachten.

„Ein jedes bernische Städtchen von 4000 und mehr Ein-
wohneru hat seine Knaben- und Mädchenseknndarschnle; soviel

wenigstens sollte von Gemeinde wegen jede unserer drei Kirch-
gemeinden von je 10—15,000 Seelen auch besitzen. Wenn

wir diese Schulen hätten, und dieselben durch Gemeinde- und

Staatsmittel zu tüchtigen Leistungen befähigt wären, so würden
die Sonderbestrebungen von selbst dahinfallcnG

Religionsunterricht und Volksschule.

Per Verein der freisinnigen Geistlichen des Kantons

Zürich hat bezüglich des Religionsunterrichtes am Seminar in

Küsnacht im Wesentlichen folgende Petition au den Erziehungs-
rath gerichtet:

In einer Zeit, da die kirchlichen und religiösen Fragen
und Kämpfe immer tiefer eingreifen in jedes Gebiet des ösfent-
lichen Lebens, ist es von größter Wichtigkeit, daß immer weitern
Kreisen des Volkes das Verständniß für diese Dinge anfge-
schlössen, voraus aber, daß die heranwachsende Jugend so nn-
lerrichtet und erzogen werde, daß sie die Bedeutung der Religion
würdigen lernt und ein selbstständiges Urtheil über diese An-
gelegenheit gewinnt. Je höher nun der Einfluß der Schule und
des Lehrers auf die Jugenderziehung und Volksbildung geschätzt

wird, nm so mehr muß es geradezu als eine Hauptaufgabe des

Scminarnnterrichtes erscheinen, den Lehramtszöglingcn eine Bit-
dnng zu geben, welche ihnen einerseits dasjenige Verständniß
für die Religion verleiht, das in der Gegenwart von jedem

gebildeten Menschen erwartet werden darf, anderseits ihnen
volle Klarheit verschafft über die Stellung des Religiousunter-
richtes zu den übrigen Schnlfäcbern und über die richtige pä-
dagogische Behandlung desselben. Nachdem unser Volk in seiner
großen Mehrheit wiederholt ganz unzweideutig zu erkennen ge-
geben hat, daß es eine religiöse Erziehung seiner Jugend wünsche,
und nachdem jene Richtung, welche in der Erhaltung der alten
Glanbensvorstellnngen das Heil für die Zukunft sucht, so weil

gegangen ist, ein eigenes Seminar und eigene Privatschnlen mit
ausgesprochener dogmatischer Tendenz zu gründen, war der Verein
der freisinnigen zürcherischen Geistlichen, der es sich zu seiner
speziellen Aufgabe macht, Religion und Zeitbiidung mit einander

zu versöhnen, höchst erstaunt, als er sah, daß durch den Lehr-
plan fttr's Seminar in Küsnacht vont 4. Mär; 1.K74 für die

beiden ersten Klassen der Religionsunterricht ganz gestrichen,

für die beiden letzten Klassen auf je zwei Stunden reduzier
wurde, während früher die drei ersten Klassen je drei, die

vierte je zwei wöchentliche Religionsstnnden hatten. Es richtete
daher der Verein im Dezember 1874 an den hohen Erziehungs-
rath eine Petition, in der er angelegentlichst nm Abhülfe dieses

Uebelstandes bat. Da indeß dieser Schritt erfolglos blieb, ja

sogar seit der Erkrankung von Hr. Seminardirektor Fries gar
kein Religionsunterricht mehr am Seminar ertheilt wird, so

beschloß der Verein der freisinnigen Geistlichen am kl!. Februar
st. a. eine zweite, noch dringlichere Petition nm Wiedereiu-
fnhrung des Religionsunterrichts an allen Klassen des Seminars
an den hohen Erziehnngsrath zu richten. Der Hauptinhalt dieser

Petition ist folgender:
Es ist Thatsache, daß ein großer Theil besonders der jünger»

Lehrer den Religionsunterricht nur noch mit Unlust ertheilt,
während gerade von ihm ans die ideale Begeisterung auf Lehrer
und Schüler ausströmen sollte und gerade durch diesen Unter-
richt der wirksamste Einfluß auf Eharakter- und Gemüths-
bildung geübt werden könnte. Allerdings ist dieser Unterricht
der schwerste, weil er nicht nur tüchtige wissenschaftliche Bildung,
sondern auch eigene Erfahrung voraussetzt, Kenntniß der Kindes-
natnr und feinen pädagogischen Takt, letztern nm so mehr, da
es gilt, auch die religiösen Anschauungen und Gefühle der Eltern
möglichst zu schonen. Daraus ergibt sich uns die unerläßliche
Forderung, daß dem Religionsunterricht im Seminar die ge-
bührcnde Zeit und Aufmerksamkeit zugewendet werden solle.
Dies geschieht aber nur, wenn in allen Klassen Religions-
miterricht ertheilt wird. Nur dann läßt sich der zu bewältigende
Lehrstoff wahrhaft fruchtbar und religiös anregend behandeln, denn
das eigentlich Erwärmende und Zündende in der Religion sind

nicht die allgemeinen Wahrheiten, sondern die individuellen con-
creten Gestaltungen, bei deren Betrachtung länger verweilt wer-
den muß; nur dann läßt sich auch nach Aneignung des mate-
riellen Inhalts die methodische Behandlung des religiösen Stoffes
erlernen.

Wer die Geschichte kennt und das Menschenbcrz versteht,

weiß, daß sich das religiöse Bedürfniß weder wegdispntiren noch
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todtschweigen läßt, daß es da ist und Befriedigung verlangt.
Wer miser Bolk kennt und dazu auch jene weiten Kreise zählst

die sich nicht in die Öffentlichkeit drängen, weiß, welch' große

Macht die Bibel ist und bleiben wird, aber auch, welch' ge-

jährlicher Mißbrauch mit ihr getrieben wird. Da ziemt es

wahrlich dem Lehrer, daß er Bescheid wisse; zu gründlicher

Kenntniß der Bibel bedarf es aber eingehenden Unterrichtes.
Wir wünschen darum eine Revision des Lehrplanes sür'S Se-
minar nach Umfang und Inhalt zum Zweck einer gründlichen
theoretischen und praktischen Ausbildung der Zöglinge für den

Religionsunterricht.
Die Bundesverfassung schließt durch § 27, Lemma st,

durchaus nicht den Religionsunterricht von der Volksschule ans,

nur den confessionell polemischen, den ohnehin die Pädagogik

verwerfen müßte. Die noch zu Recht bestehenden zürcherischen

Gesetze aber fordern ihn positiv für die Schule. Daß wir da-

mit nicht für spezifisch kirchliche oder gar persönliche Interessen
eifern, beweisen wohl am klarsten die einstimmig gefaßten Re-
solntionen der Geistlichkeitssynode, die dahin gehen: „Als das

Richtige erscheint das Zusammenwirken von Schule und Kirche

zur Ertheilung eines geschichtlich-religiösen Unterrichts, als das

unter unsern Verhältnissen Angemessenste, dessen Drganisirnng
und Ertheilung aus der Stufe der Alltagsschnle, d. h. bis zum
vollendeten sechsten Schuljahr, durch die Schule, aus den höhern
Stufen dagegen durch die Kirche resp, die religiöse Genossen-
schast."

Wir lieben die Volksschule und es thäte uns schmerzlich

weh, würde ihr durch die Beseitigung des Religionsunterrichts
ihr schönstes Kleinod auSgebrochen. Wie armselig stände über-
dieß der am Staatsseminar gebildete Lehrer da neben dem am
Privatseminar erzogenen, wenn er keinen Religionsunterricht zu

ertheilen im Stande wäre; er würde dadurch des mächtigsten
Einflusses ans die Kinderherzen und auf das Volk beraubt.
Sollte wirklich die Zahl derer, die über die Religion sprechen
wie ein Blinder über die Farben, künstig sich vorzüglich aus
dem Stande der Lehrer rekrntiren? 'Rein, es ist Pflicht des

Staates, seinen Lchramtszvglingen zwar keineswegs ein Glaubens-
bekcnntniß anfznzwingen, wohl aber ihnen die Möglichkeit zu

geben, sich Kenntniß vom Stand der religiösen Frage zu ver-
schaffen, eine eigene religiöse Ueberzeugung sich zu erwerben und
die methodisch richtige Art, religiösen Unterricht zu ertheilen,
kennen zu lernen.

Unsere speziellen Vorschläge für Vertheilnng des religiösen
Lehrstoffes haben für weitere Areisc einstweilen kein Interesse.
Was uns zur Eingabe dieser Petition bewog, ja uns diesen

Schritt zur gebieterischen Pflicht machte, ist die Liebe zu unserm
Volk und die felsenfeste Ueberzeugung, daß es zur wahren
GeisteSsreiheit nur durch Pflege der Religion, nicht durch deren

Vernachlässigung gelangen kann. Wir tragen das Bewußtsein
in uns, mit unserer Petition im Interesse der Schule, der
Lehrer und des ganzen Volkes zu handeln und bauen getrost
darauf, daß die übergroße Mehrheit unsers Volkes in unsere
Bitte einstimmt.

Pateutirung von Primarlehrern und Primarlchrcrinnen.
Der Direktor der Erziehung des Kantons Bern hat, ge-

stützt ans die Anträge der Prüfungskommission für Primär-
lehrer gemäß ZK 25 und 2«! des PrüfnngSreglementS vom
28. November 1872, folgenden Bewerbern und Bewerberinnen
das Primarlehrerpatent ertheilt:

A. Den st. April 1871» nach bestaànrr Prüfung im Seminar
?» Münchenbuchsee.

I. Zöglinge des Seminars in Münchenbuchsee.
1) Hrn. Ammann, Ioh. Friedr., von Madiswyl.
2, „ Amman, Gottfried, von Herzogenbuchfee.

st)

4,
5,
6,
D
»i
9)

10)
II!
12.
13.
11)
15»

16.
17,
18!
19,
20!
21.
22,
23)
24.
25)
26,
27,
28)
29)
30,
stl)
32,
33,
34,

Hrn. Anderfnhren, Christian, von Jieliivald.
Anliker, Gottfried, von Gondioivast.

Bannigartner, Jakob, von Hatte.
Fuhrimann, Jakob Andr., von üeichenbach.
Gäumann, Chr. Friedr., von überthal.
Geiser, Gottlich, von Langenchol.
Halbeisen, Albert, von Wahlen.
Hosmann, Gottfried, von Mggiàg.
Jrten, Johann, von Sviez.
Infer, Johann, von Melchnaii.
Jubeler, Johann, von Tarstetten.
Naher, Gottlieb, von Gränzen.
Kittig, Karl, von Riiggiàrg.
Krähenbühl, Ioh. Gortsr., von Ansterbirnnoos.
Küeiisi, Rudolf, von Uebefà
Rittst, Jakob, von Mderswyi.
Moser, Rudolf, von Zchuoittvvl.
Mnhlethaler, Friedrich, von Hollodingen.
Mttrfet, Ioh. Paul, von Tivami.
Mirset, Zamnel. von T.vann.
Riederhanser, Christian, von Bowvl.
Nobs, Tcmiel Alben, von Wahlen.
Rosti, Rudolf, von Frntigen.
Rufer, Johann, von Urtenen.
Rnscr, Robert, von Walterttvi.I.
Saulfchi, Jakob, von Sigrittvist.
Zpvcher, Gottfried, von Gergenice.
Tännlcr, Beat, von Jnnerikirchen.
Tellenbaä,, Johann, von Hatte.
Trachfel, Ernst, von Watienivnl.
Wirth, Ioh. Gotrfr., von Riebergrastwist.
Wyst. Jakob Ernst, von Mirchel.

II. Zöglinge des Seminars der Herren Gerber und Lerbcr in Bern.

1)Hru. Aeni-Mutti, Alfred, von Her-berg, Bafelland.
2) „ Aefchlimanii. Ernst, von Ruegoan.
3. Bett, Friedrich, von Lenstgen.
4) Berchtold, Friedrich, von Mlchnan.
5. Bieri, Riklano, von Schangnau.
6) „ Egger, Ernst, von Frntlgen.
7) „ Gerber, Ehristian, von Übcrlangenegg.
8) „ Hofer, Friedrich, von Walkringen,
9. „ Jabcrg, Ehristian, von überdies,bach.

10) „ Lederiiiaiin, Georg, von Liivelsliih.
11) Vntz, Hnldroich, von Walstnihansen, Ilppenzell.
12) „ Rl'ullcr, Ehristian, von Rouonegg.
13. üetliker, Rudolf, von Zotingen.
14) „ v. Siebmthal, Goiriieb, von Samen.
15) Sxahr, Gottfried, von Hcr;ogenbuchfee.
16) „ Wegniiiller, Goltlieb, von Walkringen.
17, „ Wuttciibach, Joliann, ven Goldnvist.

15. Den 12. April 1871» nach bestandener Prüfung in Der».

I. Schülerinnen der Einwohner-Mädchenschule in Bern.

1, Frl. Aegerter, Katharina, von Völligen.
2. „ Christen, Bertha, von 2hörigen.
3) „ Hirobruniier, Blargariika, von Smnittvald.
4) Jnzeler, Elise, von Tärstetlen.
5) „ v. Känel, Ida, von Lanpen.
6) „ Krebs, ZRaria, von 'Rosten.
7) „ Kummer, Ataria, von Limvach.
8) „ Kuentz, Luise, von Bern.
9) „ Miller, Lina, von Ustenstorf.

10) „ 'Rotz, Luise, von Chardonnat,,
11, „ Übrist, Hermine, von Aarwangcn.
12) „ Tenjcher, Ida, von Thun.
13) „ Wild, Margariilia, von St. Gallon.
14 „ Wydier, Einma, von Aaran.

II. Schülerinnen der Neuen Mädchenschule in Bern.

1) Frl. Anliker, Anna, von Gondiewtst.
2, „ Baader, Lina, von Brilinau fAarganj.
3) „ Bigler, Louise, von Warb.
4, „ Bringold, Bertha, von Tiemtigen.
5) „ Bürki, Atagdalena, von Bleiten.
6, „ Egli, Ataria, von Schangnan.
7) „ Eicher, Rosina, von Rnggioberg.
8) „ Eschmanii, Lina, von Zürich.
9) „ Garo. Helena, von Tfchugg.

10) „ Gerber, Ataria, von Eggiivyl.
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11) Frl. Gfeller, Lomse, von Gpienstein.
12) „ Guldi, Louise, von -Averdon.
13) „ Gpgax. Louise, von Bleicnbach.
14) „ Herter, Johanna, von Hettlingm (Zürich).
15) „ Heimann, Susanna, von Fallschen.
16) „ Asenschmied, Pauline, von Bern.
17) „ Kistler, Ada, von Aarberg.
18) „ Kistler, Martha, von Aarberg.
1st) „ Kühn, Rosa, von Bern.
20) „ Lichtenhahn, Sophie, von Mitten-, «Baselland).
-21) „ Liniger, Rosa, von W-ohlcn.
22) „ Maurer, Maria, von Zollikofeu.
23) „ ZNüller, Karolina, von Ridau.
24) „ Polge, Emmy, von (Heus.

25) „ Ramseier, Elise, von Schloßwyl.
26) „ Sägesser, Lina, von -Aarivangen.
27) „ Schädels, INarhilde, von Bern.
28) „ Schäfer, Ada, von Aaran.
29) „ Schiffman». Elise, von Slessisburg.
30) „ Schultheß. Lina, von Bnßwul.
31) „ Schuppst, Elisa, von Sr. (Hallen.
32) „ Schweizer, Flora, von Zu (Hallen.

33) „ Spälig, Maria, von Liiicherz.
34) „ Stähli, Anna, von Brienz.
35) „ Ltanffer, Ada, von Bern.
36) „ Steiner, Bertha, von Wallerswyl.
37) „ Stettler, Elise, von Bern.
38) „ Thalmann, Marie, von Zirnach «Thnrgau).
3st) „ Tschannen, Z.llaria, von Radelfingen.
40) „ Wyßlcr, Louise, von Sumiswald.

III. AnSerc Bewerberinnen.

1) Fran Elks geb. Veith, Henriette, von Lbersroken.
2) Frl. Ziegler, Bertha Roia, von Nnierrainsern.

?chulnachrichtm.

Bern. R egie r u n g s r a t h S - B e r h a n d l u n g e n.
Es werden fünsprocentige Staaiàitmge zugesichert:

1) Ter Gemeinde Stcssislmrg an den auf Fr. 06,550
angeschlagenen Ban eines neuen SchnlhauseS;

2) der Gemeinde Mnnchringen au den auf Fr. 16,500
angeschlagenen Schulhansuenban;

3) der Gemeinde TieterSwyl an den ans Fr. 23,090
angeschlagenen Umbau und die Erweiterung ihres SchnlhanseS.

Zum SekundarschnlInspektor im Jura wird Herr Landolt
in Neuenstadt, der bisherige, ernannt.

Zu Lehrern an der Teknndarschnle in Buren werden ge-

wählt: 1) Hr. I. Gempeier von Frntigen, der bisherige; 2)
Hr. Arnold Raaslaub, Tellindnelehrer, von und in Saanen.

— Ter „Scel. Auz." vernimmt, daß für die Gründung
einer Sekundärschule für die Uirchgemeinden Täuffelen und

Walperswyl gearbeitet wird. Man beabsichtigt das Schul-
gebäude im Zeittrnm dieser Gemeinde, in Epsnch, zu erstellen.

Die Schule soll den Mädchen sowohl als den Knaben zu-
gänglich werden und namentlich wird darauf Rücksicht genommen,
daß sich auch die Kinder weniger bemittelter Eitern daran be-

theiligen tonnen.

— Tie Einwohncrgemeinde Thierachern hat in ihrer
letzten Bersammlnng, ans Antrag des Herrn Großrath Fahrm,
die Besoldung ihrer drei Lehrer um je Franken 100 erhöht.

Kreissynode Tignau.

Sitzung Samstags den 6. Mai 1876 in Langnau.

T r a k r a n de n.

1) Die obligatorische Frage.
2) Bericht über die Rekrutenvrüsnngen.
3) Unvorhergesehene?.

Der Vorstand.

Tchulansschreibnug.
Zur Wiederbesetzung wird ausgeschrieben die Oberschule von Salven ach

bei Mnrteu, Kt. Freiburg. Schiilerzahl circa 40. Besoldung Fr. 1,000
m baar, nebst Wohnung, (Zarten, Pflanzland und zwei Klafter Holz.

Anmeldungen, mit gehörigen Ausweisen begleitet, nimmt bis 28. dieß
entgegen das Oberamt des freiburgischen Seebezirks in Murtcn.

Probelektion bleibt vorbehalten.

Bernische Lehrerkaffc.
Hauptversammlung Mittwoch den 3 Mai 1876, Morgen« st Uhr, im

Kasino in Bern.
T r a k t a n d e n.

1) Passarion der Rechnung pro 1875 und Bestimmung der Pensionen.
2l Berathung des neuen Statuten-Entwurfes.
3) Wahlen.
4) Unvorhergesehenes.
Die Mitglieder werden zu zahlreicher Betheiligung freundlichst eingeladen.

Namens der Berwaltungskommission:
Der Sekretär:
K. Wächli.

Wolf und Weiß, Zürich,
liesern als Spezialität:

Schulbänke, hölzerne, sowie solche mit gußeisernen Seitenschilden, nach
Largiadsrs und andern Construciionen, mit Lesepnltklappen.

Zcichnungstische mit Gnßgestell und verstellbarer Tischplatte.
Zeichnungen und Prospekte stehen zu Diensten.

Pädagogische Vorlesungen.
Am Sommersemester 1376 werde ich an der Hochschule lehren:

1. Didaktik, jeden Mittwoch von 3—5 Uhr. Beginn: Mittwoch,
den 26. April.

2. Methodologie, zweiter Theil «Fortsetzung und Abschluß der im
Wintersemester begonnenen Vorlesungen), jeden Samstag von 3—5
Uhr, gratis. Beginn: Samstags, den 2st. April.

Wer diese Vorlesungen zu besuchen gedenkt, wolle sich vor Beginn
derselben in die Liste eintragen, welche beim Abwart der Hochschule «Frau
Lips) ausgelegt ist.

Münchenbuchsee, 18. April 1876.
Pros. Rücgg.

Oeffentliche Danksagung.
Allen seinen ehemaligen Schülern und Schülerinnen, Freunden und

Freundinnen, sowie den betreffenden Behörden, die den Unterzeichneten bei
dem am 2. April in Tägertschi abgehaltenen Feste so freundschaftlich und
großartig mit Geschenken bedachten, wird hiemit der herzlichste Tank mit
dem Wunsche dargebracht, daß des Himmels Segen die gütigen Geber
dafür reichlich belohnen möge.

Tägertschi, den 12. April 1876.
Joh. Dietrich, Lehrer.

Am Verlage von Orell Fiißli und Comp. in Zürich ist soeben
erschienen:

Systematische

Iranzöstsche Sprechübungen
sür die

mittleren und höheren Stufen des französchen Sprachunterrichts
in deutschen Schulen.

Von

Karl Keller,
Professor am Gymnasium in Zürich.

8° geb. Preis Fr. 2. 50.

Für den Werth und die praktische Methode der Lehrbücher von Pro-
sessor Keller spricht wohl am deutlichsten die Thatsache, daß dieselben in den

zürcherischen höheren Schulen, sowie in mehrern andern Kantonen der Schweiz
als obligatorische Unterrichtsmittel eingeführt sind und von Jahr zu Jahr
neue Auslagen erleben.

Auch die vorstehenden Uranzösischen Sprechübungen werden sich rasch in
den höheren Lehranstalten einbürgern; sie können aber auch sonst Jedem, der

lich in der französischen Umgangssprache vervollkommnen will, als vorzügliches
Zlebnngsbuch mit bestem Gewissen empfohlen werden. «O.F.21.V.)

Verantwortliche Redaktion R. Tcheituer, S-kundarlehrer in Thun. — Druck und Expedition: Heer â Schmidt, Laupcnstraße Ztr. 171r. in Bern.


	

